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Das BMLFUW erlaubt sich, folgende Stellungnahme zum steuerlichen Teil des 

Budgetbegleitgesetzes 2014 abzugeben: 

 

Zu Artikel X1 – Änderung des Umsatzsteuergesetzes 1994 

 

Zu Z 2 b (§ 22 Abs. 1a): 

Das Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 2013 bis 2018 sieht 

zur Verbesserung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft die 

Anhebung der Buchführungsgrenze von € 400.000 auf € 550.000,- Umsatz vor. Nach Ansicht 

des BMLFUW besteht kein Grund, diese Anhebung lediglich auf die Frage der 

Buchführungspflicht anzuwenden. Die Abkoppelung der Umsatzpauschalierung von der 

neuen Buchführungsgrenze von € 550.000 und Beibehaltung der Grenze von € 400.000 ist 

zudem insofern unverständlich, als die Erhöhung ohnehin nur geringfügig ist (im Entwurf des 

Abgabenänderungsgesetzes zum Budgetbegleitgesetz 2011-2014 war eine Erhöhung auf 

€ 700.000 vorgesehen). 
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Zu Artikel X3 – Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 

 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings sollte auch 

bei der Übertragung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke außerhalb des 

Familienkreises auf den Einheitswert abgestellt werden. Die sachliche Rechtfertigung der 

Heranziehung des Einheitswertes als Bemessungsgrundlage liegt ja in dessen Aktualisierung 

durch die Hauptfeststellung am 01.01.2014, sodass die Anwendung des Einheitswertes bei 

land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken auch außerhalb des Familienkreises 

gerechtfertigt scheint. 

 

Zu Artikel X4 – Änderung der Bundesabgabenordnung 

 

Die Umsetzung der im Arbeitsprogramm der österreichischen Bundesregierung für die Jahre 

2013 bis 2018 vorgesehenen Anhebung der Buchführungsgrenze von 400.000 auf 

€ 550.000,- Umsatz wird begrüßt. 

 

Allerdings sollte auch die Abschaffung der Einheitswertgrenze von € 150.000 erwogen 

werden, da - wie auch in den Erläuterungen zum Abgabenänderungsgesetz zum BBB 2011-

2014 festgestellt wurde - nur anhand der Umsätze die wirtschaftliche Potenz eines Betriebes 

sinnvoll beurteilt werden kann. 

 

Zur Änderung der PferdePauschVO 

 

Die PferdePauschV gilt sowohl für landwirtschaftliche als auch für gewerbliche 

Pferdeeinstellbetriebe. Die Ausnahme von den allgemeinen Buchführungsgrenzen gem. BAO 

soll aber nur für die landwirtschaftlichen Betriebe gelten. Diese Differenzierung zwischen den 

Einkunftsarten ist nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus ist die Abkoppelung von der neuen 

BAO-Buchführungsgrenze auch angesichts der bloß geringfügigen Erhöhung nicht 

verständlich. 

 

Für den Bundesminister: 

Prichenfried 

Elektronisch gefertigt. 
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